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Kleine Anfrage 
Dr. Daniela Sommer (SPD) 

Wissenschafts- und Kunstfreiheit im wissenschaftlichen und kulturellen Bereich 

Vorbemerkung: 

Im November 2021 wurde bekannt, dass die Frankfurter Städelschule im Rahmen der 
„Lectures“-Vortragsreihe eine amerikanische Professorin für Frauen- und 
Genderforschung der Rutgers University eingeladen hat, um über ihre Installation 
„Lives of Return“ zu sprechen. Von verschiedenen Seiten wurde diese Einladung 
kritisiert. Der staatlichen Kunsthochschule wurde vorgeworfen, dass sie einer in der 
Vergangenheit mit antisemitischen und Israel kritischen Äußerungen aufgefallenen 
Künstlerin eine Bühne gebe, Antisemitismus zu verbreiten.  

Ich frage die Landesregierung: 

1. Inwiefern sind Vorträge von Wissenschaftler*innen oder Künstler*innen, die
antisemitische Äußerungen und Verschwörungsmythen verbreiten oder denen
dies vorgeworfen wird, durch die Meinungs-, Wissenschafts- und Kunstfreiheit
gedeckt?

2. Teilt sie die Ansicht, dass der Vorfall an der Städelschule durch Art. 5 GG
gedeckt ist und wenn ja, warum?

3. Teilt sie die Auffassung, dass Hochschulen ebenso wie kulturelle und
wissenschaftliche (Forschung-) Einrichtungen den wissenschaftlichen und
künstlerischen Diskurs eigenverantwortlich bestimmen können und wenn ja, gilt
dies ausnahmslos?

4. Welche Möglichkeiten und welchen Spielraum zur Intervention hat die
Landesregierung, um gegen Antisemitismus in Wissenschaft und Kunst
vorzugehen?

5. Deckt die wissenschaftliche und künstlerische Auseinandersetzung an
Hochschulen auch Positionen ab, die tatsächlich oder vermeintlich antisemitisch
sind oder das jüdische Leben in Hessen gefährden?

Auf Wunsch der Initiatorin wurde die Kleine Anfrage 20/7965 am 23.02.2022 zurückgezogen



 

 

 6. Hat sich die Landesregierung oder der Antisemitismusbeauftragte mit dem 
 Vorfall an der Städelschule befasst und Schlussfolgerungen daraus gezogen? 

 

 

 

Wiesbaden, den 21.Februar 2022 

 

 

 

Dr. Daniela Sommer 


